
 

Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0640/2016/HE/BV 
 
 

Fachteam: Finanzen Datum: 01.06.2016 

Bearbeiter: Jens Neumann AZ: 3/903-430 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 27.06.2016 öffentlich 

Gemeindevertretung Heist 04.07.2016 öffentlich 

 

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen 
 
Sachverhalt: 
Die zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anlage mit 
Stand vom 31.05.2016 im Verwaltungshaushalt auf 11.822,39 €. Im Vermögens-
haushalt liegen keine Haushaltsüberschreitungen vor. 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Deckung der Haushaltsüberschreitungen ist gewährleistet durch Minderausga-
ben bzw. Mehreinnahmen bei anderen Haushaltsstellen.   
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
- entfällt - 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt, / Die Gemeindevertretung beschließt, die Haus-
haltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt mit 11.822,39 € zu genehmigen. Im 
Vermögenshaushalt liegen keine Haushaltsüberschreitungen vor.    
 
 
 
__________________ 
Neumann 
 
Anlagen: 
Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand: 31.05.2016)  
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EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

Stand: 31.05.2016 Verwaltungshaushalt

46400.717020 Zuschuss Waldkindergarten 
"Wurzelkinder"

31.200,00 39.162,73 7.962,73 0,00 7.962,73 endgültiger Zuschuss 2016 für den 
Waldkindergarten "Wurzelkinder" lt. Beschluss 
der GV vom 07.12.2016 sowie Übernahme der 
Kosten für eine Anhängerkupplung (816,73 €) 
zum Transport von Materialien für den 
Waldkindergarten.

63000.713000 Umlage an den 
Wegeunterhaltungsverband

24.000,00 27.859,66 3.859,66 0,00 3.859,66 Erhöhung des Umlagebeitrages ab 2016 von 
0,30 €/qm auf 0,35 €/qm Umlagefläche

Summe 55.200,00 67.022,39 11.822,39 0,00 11.822,39

11.822,39

Vermögenshaushalt

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Heist

Bezeichnung der 

Haushaltsstelle
Haushaltsstelle Begründung

noch zu 

genehmigen

 Im Vermögenshaushalt liegen keine Haushaltsüberschreitungen vor.

noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt  =

Soll nach dem 

Haushaltsplan 

(einschließl. 

Nachtrags-

haushalt) 

Anordnungssoll Mehrbetrag
davon bereits 

genehmigt

noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt  =
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0639/2016/HE/BV 
 
 

Fachteam: Finanzen Datum: 30.05.2016 

Bearbeiter: Jens Neumann AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 27.06.2016 öffentlich 

Gemeindevertretung Heist 04.07.2016 öffentlich 

 

Prüfung der Jahresrechnung 2015 und Feststellung des Ergebnisses für 
die Gemeinde Heist 
 
Sachverhalt: 
Siehe Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung 2015 vom 09.05.2016. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
- gemäß Anlage - 
 
 
 
Finanzierung: 
- entfällt -  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
- entfällt - 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung stellt die Jahresrechnung 
2015, die im Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 
4.202.374,99 € und im Vermögenshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe 
von je 666.981,73 € abschließt, fest.  
 
 
 
__________________ 
Neumann 
 
Anlagen: 
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Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung 
Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung am 09.05.2016  
 
 
 



Gemeinde  4 Heist

Seite     1

HH.-Jahr : 2015

Datum : 30.05.16

Uhrzeit : 15:32:11

:Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung

Etwaiger Unterschied bereinigter Solleinnahmen
./. bereinigter Sollausgaben

    666.981,73

          0,00

     86.202,93

          0,00

         15,32

EUR

Solleinnahmen (= Anordnungssoll)

+ neugebildete Haushaltseinnahmereste
- Abgang Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr

Summe bereinigter Solleinnahmen

Sollausgaben (= Anordnungssoll)

+ neu gebildete Haushaltsausgabereste
- Abgang Haushaltsausgabereste vom Vorjahr

Summe bereinigter Sollausgaben

Fehlbetrag

  4.202.544,41

  4.783.169,11

Einnahmen

Ausgaben

Unterschied

- Abgang Kasseneinnahmereste vom Vorjahr         169,42          0,00

    596.453,39

- Abgang Kassenausgabereste vom Vorjahr

     70.528,34
          0,00

          0,00          0,00

  4.869.526,14

        169,42

          0,00
          0,00

  4.186.715,72

     15.674,59
         15,32
          0,00

GesamthaushaltVermögenshaushaltVerwaltungshaushalt

EUREUR

Darin enthalten Überschuss nach §39 Abs.3
Satz 2 GemHV: Vmh     432.860,45 EUR

543

BezeichnungLfd.

Nr.

21

1

2
3
4

5

6

7
8
9

10

11           0,00

  4.869.356,72

  4.869.356,72

    666.981,73  4.202.374,99

    666.981,73  4.202.374,99

          0,00          0,00

*** Ende der Liste "Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung" ***

Heist, 30.05.2016
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Lfd. Haushalts- Datum Bemerkungen

Nr. stelle der

Anweisung
1 75000.110000 22.04.2015 Als Anlage zur Anordnung für die Bestattungsgebühren sind zwei 

identische Gebührenbescheide beigefügt. Der zweite Bescheid ist mit 
dem handschriftlichen Vermerk "Korrektur" versehen. Warum wurde 
eine Korrektur vorgenommen?

2 75000.110000 22.07.2015 Die Stornoanordnung mit 0 € für Bestattungsgebühren wurde nicht 
unterschrieben.

3 77100.162000 15.11.2014 Über die Einnahme der Pauschale für den Winterdienst am Ärztehaus 
wurde ein Kassenrestbeleg aus 2014 gebildet. Auf der Anordnung ist 
ein handschriftlicher Vermerk "Konto falsch". Wann ist die Einnahme 
eingegangen?

4 88000.140000 08.01.2015 Die Pachteinnahme über 1.200 € für einen Antennenstandort wurde in 
monatlichen Fälligkeiten von 100 € angewiesen. Die Rate für den 
Monat November ist auf der Anweisung nicht mit einem 
Eingangsdatum versehen. Wann ist die Pachtrate für November 
eingegangen?

5 13000.520000 divers Auf den Rechnungen eines Lieferanten für Feuerwehrzubehör sind 
Hinweise auf Lieferscheine enthalten. Die Lieferscheine sind den 
Rechnungen nicht beigefügt und zum Teil fehlen die Nummern der 
Lieferscheine. Die richtige Leistung ist durch den Wehrführer bestätigt. 
Zukünftig sind die Lieferscheine den Rechnungen beizufügen, um die 
Richtigkeit der Rechnung prüfen zu können.

Antwort: Die Abbuchung der Pauschale für den Winterdienst (15.11.2014 bis 15.03.2015) ist 

fehlgeschlagen, da ein Konto verwendet wurde, dass nicht mehr existierte. Nach Klärung des 

Sachverhalts wurde der Betrag am 24.03.2015 korrekt abgerufen und als Einnahme gebucht. 

Antwort: Mit ursprünglicher Anordnung vom 22.07.2015 wurden die Bestattungsgebühren lt. Bescheid 

angewiesen.  Da zusätzlich die Abgeltung der Friedhofsunterhaltungsgebühr in einer Summe 

gewünscht wurde, erfolgte vor Kassenwirksamkeit die Stornierung der ursprünglichen Anordnung 

und erneute Anweisung mit dem entsprechend höheren Betrag. Bei dem Stornierungsbeleg handelt es 

sich um einen internen Buchungsbeleg, der zum Nachweis lediglich an die ursprüngliche Anordnung 

geheftet wird. Zukünftig wird darauf geachtet, dass auch der Stornobeleg unterzeichnet wird.

Antwort: Die Pachtrate für den Monat November ist am 04.11.2015 in der Kassen eingegangen. Die 

handschriftliche Notiz des Datums auf der Anweisung wurde irrtümlich versäumt.  

Antwort: Die sachliche Richtigkeit der Rechnungen wurde durch die Wehrführung geprüft und durch 

Unterschrift auf der jeweiligen Rechnung bestätigt. Formell ist die Bestätigung der sachlichen 

Richtigkeit durch die Wehrführung ausreichend. Sofern Lieferscheine vorliegen, sollen diese jedoch 

zukünftig den Rechnungen beigefügt werden. 

i.A. Neumann

prüfungsausschuss der Gemeinde Heist am 10.05.2016

Prüfung der Jahresrechnung 2015 durch den Rechnungs-

Moorrege, d. 26.05.2016 Amt Moorrege

Der Amtsdirektor

Antwort:  In dem erste Gebührenbescheid war in der Rechtsbehelfsbelehrung noch der Amtsvorsteher 

als Widerspruchsbehörde genannt. Durch die Einführung der Hauptamtlichkeit der Amtsverwaltung 

zum 01.04.2015 ist die Widerspruchsbehörde der Amtsdirektor, so dass eine Korrekur des Bescheides 

stattgefunden hat.



 

Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0635/2016/HE/BV 
 
 

Fachteam: Soziale Dienste Datum: 10.05.2016 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der 
Gemeinde Heist 

06.06.2016 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 27.06.2016 öffentlich 

Gemeindevertretung Heist 04.07.2016 öffentlich 

 

Jahresrechnung Waldkindergarten Heist 2015 
 
Sachverhalt: 
 
Der Waldkindergarten Wurzelkinder e.V. hat mit Schreiben vom 10.03.2016 die Jah-
resrechnung 2015 (Anlage 1) vorgelegt. Die Jahresrechnung  schließt mit einem 
Guthaben in Höhe von 3.727,12  Euro ab.  
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Ausgaben entsprechen im Wesentlichen den Planungen. Bei den Elternbeiträgen 
und dem Landeszuschuss konnten höhere Einnahmen verzeichnet werden. 
 
 
 
Finanzierung 
 
Der Überschuss  aus dem  Jahr 2015 in Höhe von 3.727,12 Euro wird mit der dritten 
Rate für das Jahr 2016 verrechnet.    
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Landeszuschuss Personalkosten: 15.063,16 Euro 
Kreiszuschuss Betriebskosten: 564,00 Euro 
Kreiszuschuss Sozialstaffel: 1.383,35 Euro 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales/der Finanzausschuss/die Gemeinde-
vertretung nimmt die Jahresrechnung 2015 des Waldkindergartens Wurzelkinder e.V. 
zur Kenntnis. Der Überschuss in Höhe von 3.727,12 Euro wird mit der 3. Rate des 
Zuschusses 2016 verrechnet  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
  (Schleiden) 
 
 
 
Anlagen: 
 
Jahresrechnung Waldkindergarten Heist 2015  
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0636/2016/HE/BV 
 
 

Fachteam: Soziale Dienste Datum: 10.05.2016 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der 
Gemeinde Heist 

06.06.2016 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 27.06.2016 öffentlich 

Gemeindevertretung Heist 04.07.2016 öffentlich 

 

Jahresrechnung DRK-Kindertageseinrichtung 2015 
 
Sachverhalt: 
 
Der DRK-Kreisverband Pinneberg  hat die Jahresrechnung 2015 für die DRK-
Kindertagesstätte Heist (Anlage 1) vorgelegt. Gesamteinnahmen in Höhe von 
546.587,02   Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 558.937,74 Euro gegen-
über, so dass sich ein Defizit  in Höhe von 12.350,72 Euro ergibt.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Nach § 4 Abs. 2 des Vertrages über die Finanzierung der DRK-Kindertagesstätte 
Heist ist vor der letzten Abschlagszahlung zu klären, ob diese in vollem Umfang er-
forderlich ist. Mit Email vom 10.10.2015 teilte der DRK-Kreisverband mit, dass die 
letzte Abschlagszahlung in Höhe von 53.350 Euro nicht mehr benötigt wird. Dies hat 
zu dem negativen Rechnungsergebnis geführt. 
 
Der rechnerische Überschuss von rund 41.000 Euro kommt durch Minderausgaben 
bei den Personalkosten (ca. 29.800 Euro) und Mehreinnahmen beim Landeszu-
schuss und dem Kostenausgleich zu Stande. 
 
Der zu buchende Mietwert betrug 46.639,62  Euro. Für die Gebäudeunterhaltung und 
Bewirtschaftungskosten sind der Gemeinde Kosten in Höhe von insgesamt 
11.883,46 Euro entstanden.   
 
 
 
Finanzierung: 
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Das Defizit  in Höhe von  12.350,72  Euro wird  mit der dritten Rate des Zuschusses 
für das Jahr 2016 gezahlt. Die Finanzierung erfolgt durch eine Entnahme aus der 
Rücklage.   
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Kreiszuschuss Betriebskosten: 2.558,00 Euro 
Kreiszuschuss Sozialstaffel Elementarkinder:  28.047,50 Euro 
Kreiszuschuss Sozialstaffel Krippenkinder: 7289,00 Euro 
Landeszuschuss Personalkosten Ü 3: 79.946,81 Euro  
Landeszuschuss Personalkosten U 3: 22.017,85 Euro 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales/der Finanzausschuss /die Gemeinde-
vertretung nimmt die Jahresrechnung 2015 für den DRK-Kindergarten Heist zur 
Kenntnis. Das Defizit wird  mit der 3. Rate für das Jahr 2016 gezahlt  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
  (Schleiden) 
 
 
 
Anlagen: 
 
Jahresrechnung 2015 DRK-Kindertagesstätte Heist  
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